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Bekanntmach en
Jn Folge der Separation ſind die nachbenannten Wege eingegangen und wird deren Paſſage bei 15 Sgr. Strafe

Stück 17.

n g.

1) der ſogenannte Königsrain, welcher vom Kötzſchener Wege ab nach Weſten zu durch die lange Mark über die
Wieſen hinweg nach der Ranigsmühle führt;

2) der Fahrweg, welcher an der Schule und Kirche vorbeiführt, für fremdes Fuhrweſen.
Merſeburg, den 19. November 1851.

Ein Wort aus dem Leben.
Es iſt eine leider traurige und doch allgemeine Wahr

nehmung, daß ſich in unſerer ſogenannten aufgeklärten
Zeit ſo Viele finden bei denen ſich eine mehr oder minder
ſtarke Abneigung gegen Geſetz und Orduung bekundet.
Lehrmeiſter, Herrſchaften und Arbeitgeber beklagen ſich bitter
über Widerſpenſtigkeit, Treuloſigkeit und beſonders über den
Ungehorſam ihrer Untergebenen. Straf- und Zuchthäuſer
füllen ſich in der aufgeklärten (7) Zeit ſo maſſenhaft, daß der
Menſchenfreund darüber tief bekümmert wird, und der denkende
Staatsbürger ſich fragt: „Wo will das hin? Wo kommt das
her? Viele Vereine ſind in chriſilicher Weiſe entſtanden und
c ſich die hohe Aufgabe geſtellt, der mächtig hereinbrechenden

oth abzuhelfen, Arbeitsloſe zu beſchäftigen, entlaſſene Sträf-
linge zu beſſern c. Und bei allen dieſen Anſtrengungen und mit
allen Opfern, die man bringt, iſt wenig oder gar nichts ausge
richtet. Eine Parthei im Volke ſchiebt alles auf die Staatsver-
faſſung eine andre ſucht und mit vollem Rechte das
Uebel in der allgemeinen Abnahme an Religiöſität und Gottes
furcht. Wir wollen verſuchen, einen Weg anzugeben der
nebſt andern zur religiös ſittlichen und materiellen Wohl-
fahrt des Volkes führt, wenn er betreten und eonſequent
verfolgt wird.

Gehorſam, ſo lautet unſere Loſung, iſt die erſte
die Cardinaltugend jedes Staatsbürgers. Ge-
horſam muß zunächſt gelehrt, ſodann geübt und er-
lernt werden.

Das Haus, die Schule, das Leben und der Staat müſſen
bei ihren Angehörigen dieſe Tugend fördern. Seit Jahren
hat man in dieſer Hinſicht ganz falſche Prinzipien verfolgt.
Die Philanthropiſten ſuchten die Jugend (denn hier iſt der
Anfang der Lehre) auf eine der Lebenspraxis ganz zuwider
laufende Weiſe zu erziehen, ohne von ihren Zöglingen

unbedingten Gehorſam zu fordern Andre unpraktiſche
Pädagogen, die nur hinterm grünen Tiſche ſaßen und Bücher
laſen oder ſchrieben, meinten das Erziehungsweſen am Beſten
aufgefaßt zu haben und ſtellten als Hauptgrundſatz ihres Er
ziehungsſyſtems die Liebe hin; ſie war ihr Jdeal, mit
ihr konnten ſie hinterm Tiſche Alles bei der Jugend erreichen,
nur keinen Gehorſam. Jn den Schulen, in Werk
ſtätten, iſt gegenwärtig die körperliche Züchtigung ſo gut
wie verbannt, und das halten wir eben für etwas höchſt

Der Königl. Landrath Weidlich.

Unpractiſches, zum Verderben eines Staates Führendes.
Alſo, wir wollen kurz und bündig, daß bei einem geſitteten
Volke auch Sitte, gute Sitte herrſche, daß Zucht und
Ordnung Statt finde. Ohne Zucht kann kein Volk be-
ſtehen. Unter tauſenden von Beiſpielen nur Eins, an dem
wir lernen wohin es führt, wenn keine Zucht Statt hat.
Ein Vater ſchickt, wie ihn das Geſetz nöthigt, ſeinen Sohn
zur Schule. Der Sohn iſt aber ſchon verwahrloſet, ehe er
die Schule betritt. Hier wird er d.urch und mit Liebe be-
handelt, erzogen. Das hilft nichts; der Sohn wird ein
Flegel, ein böswilliger Bube; der Lehrer bringt ihm con
Daeulo bei, was er zu beachten hat der Vater des Buben
geht mit dem Gezüchtigten zum Arzte; dieſer beſcheinigt,
daß die Spuren körperlicher Züchtigung Striemen oder
Streifen bei dem armen Jungen erſichtlich ſind der
tyranniſche Lehrer wird verklägt, verurtheilt, und damit
Punctum! Welch Beiſpiel iſt ſolch ein casus belli für
die ganze Schule? Wird der Lehrer den Buben noch
einmal züchtigen Der heilloſe Burſche, der Vieles
gelernt hat, was ihm die Schule nicht lehrte, kommt zu dem
Meiſter in die Lehre, oder er vermiethet ſich. Gehorchen,
das kann er nicht, will auch nicht er weiß, daß ihn er

der Lehrer nicht ſtrafen durfte, der Meiſter oder Dienſtherr
darf's auch nicht. Trotzdem erhält er einmal, da Liebe und
Milde nicht helfen, eine wohlverdiente körperliche Strafe;
er läuft davon; der Herr oder Meiſter wird ebenfalls ver
klagt, und hier ſehen wir daſſelbe, was wir oben beim
Lehrer fanden. Hat endlich der Junge ſeine Lehrzeit beſtan
den, ſo wird er Geſell, d. h. ein freier Herr, dem
Niemand was zu ſagen hat. Seine eigene Lebenserfahrung
bezeugt ihm, daß er mit Störrigkeit, Bosheit und Tücke
bisher durchkam, um ſo mehr jetzt, da er ſelbſtſtändiger
wird. Wird und kann der Junggeſell beim Militair
gehorchen lernen Oder wird ihn nur die Furcht vor der
Strafe zum Gehorſam nöthigen Er wird nie gehorchen,
er hats ja nie gelernt, geübt, woher ſoll ers können Bald
ſehen wir ihn zum Zuchthauſe ziehen, damit man hier aber-
mals vergeblich an ihm verſuche, was unter den bisherigen
Umſtänden nicht verſucht werden durfte.

Da ſich nun Gleiches und Gleiches gern geſellt, ſo
ſehen wir unſern entlaſſenen Sträfling bald mit einer lieder-
lichen Dirne zum Traualtar eilen die desfallſigen Gebühren



werden aber natürlich nicht entrichtet. Warum nicht? Welch
ein Hausſtand, welche Kindererziehung von Eltern, die der
fortwährenden Bevormundung bedürfen Bald tritt die Noth
mächtig an ſie heran, arbeiten mögen ſie nicht, man ſcheut
ſich auch, dergleichen Subjecte in Arbeit zu nehmen. Jhres
Gleichen finden ſie Viele es wird räſonnirt auf die Reichen,
auf Alle, die ſich redlich nähren man fängt an die Obrig-
keit zu ſchmähen den Staat zu beglücken durch ſogenannte
volksthümliche Geſetze, und nur eines leiſen Anſtoßes bedarf
es, ſo ſtehen dieſe Helden auf den Barrikaden um Front zu
e gegen Alles, was göttliche und menſchliche Ordnung
ordert.

So weit hat Manchen, ja Viele, die falſche Humanität
gebracht. Fangt bei der Jugend an, wenn ihr Geſetz und
Recht liebende Staatsbürger erziehen wollt. Lehrmeiſter,
Dienſtherren und Lehrer müſſen ihre Zöglinge und Unter-
gebenen zum unbedingten Gehorſam gewöhnen. Unter
den gegenwärtigen Verhältniſſen aber iſt dies unmöglich.
Daher gebe man den Erziehern die nöthigen Rechte über
die Jugend, und den, der davon ſchlechten Gebrauch macht,
ziehe man zur Verantwortung reſp. Strafe. So, wie es
jetzt in dieſer Beziehung ſteht, wo man alle körperliche Züchti-

ung abſchafft, kann es unter keiner Bedingung bleiben.Die Mehrzahl der Jugend, ſowie der Erwachſenen, läßt

ſich durch Liebe ziehen wer aber nicht in weichlichen Theo-
rien herumfährt, ſondern die Praxis des Lebens, beſonders
in den ungebildeteren Volksklaſſen kennen gelernt hat, der
wird zugeſtehen, daß bei der chriſtlichen Erziehung Geſetz
und Evangelium, Liebe und Strafe Hand in Hand gehen
müſſen.Wir wollen nicht der Willkühr, den Launen der Vor-

geſetzten gegen Untergebene das Wort reden wir wünſchen nicht
die Zeit einer unchriſtlichen Barbarei und des heidniſchen Des
potismus; wir wollen aber auch nicht, daß durch falſche Huma-
nität, durch verkehrten Gebrauch der uns von Gottes Gnadenzu
Gebote ſtehenden Mittel, die Menſchheit verderbt und ent-
ſittlicht werde. Daß wir, falls in dieſer Hinſicht verſtändi-
ger als bisher verfahren wird, nicht jede Noth mildern,
nicht jeden Arbeitsloſen beſchäftigen können werden liegt
ſehr nahe. Aber ſo viel ſteht feſt: Unſer Geſchlecht würde
ſich wohl und glücklich fühlen, wenn es zum Gehorſam und
mit dieſem zu allen daraus entſprießenden Tugenden gewöhnt
worden wäre. Summa: Jeder, er ſei reich oder arm, jung
oder alt, Herr oder Knecht, Lehrer oder Lehrling, er werde
zum Gehorſam, zur Gottesfurcht, zum Glauben und zur
Liebe erzogen er lerne vor Allem gehorchen, und will
er das auf dem Wege der Liebe und Milde nicht, ſo ge-
brauche man baculum in ſolcher Weiſe, daß der, wel-
cher nicht hören will, fühlen muß! n.

Die Nation der Müller.
Ein rheinheſſiſches Volksblatt enthielt eine humoriſtiſche

Betrachtung über das im deutſchen Vaterlande ſo weit ver
breitete und mächtige Geſchlecht der Müller, deren Mit-
theilung auch den Leſern dieſes Blattes willkommen ſein
dürfte. Wir laſſen ſie hier folgen: Ein Franzoſe, welcher
Deutſchland durchreiſt war, ſetzte ſich, als er wieder nach
Hauſe gekommen, an ſeinen Schreibtiſch und ſchrieb ein
Buch, das mit den Worten anfing? „Die Deutſchen ſind
ein Volk, das Müller heißt.“ Der Mann hatte ſo unrecht
nicht! Nach den neueſten ſtatiſtiſchen Nachrichten leben
in den deutſchen Bundesſtaaten dreimal hundert ſechsund-
fünfzig tauſend fünfhundert ächtundzwanzig Müllers. Der
dreiundſiebenzigſte Menſch in Deutſchland iſt ein „Müller“,
er mag wollen oder nicht. Der Wind-, Dampf-, Waſſer-
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Himmel, wie ſollte ich

und Roßmüller ſind hier nicht gerechnet. Unlängſt dedizirte
ein Autor ſein Buch einem Karl Müller. Wie kann man
nur ein Buch einem Müller überhaupt und noch dazu einem
Karl Müller dediziren? Das iſt eben ſo gut als dedizirte
er es der deutſchen Nation. „Jn welcher Nummer bei
Jhnen wohnt denn der Herr Müller fragte ich die letzte
Meſſe den Portier im Hotel de Bavière zu Leipzig. Der
Goliath ſtarrte mich ganz verwundert an. „Herr Müller“,
erwiederte er, „das iſt eben ſo gut, als fragen ſie mich Jn
welcher Stube wohnt denn der Herr Menſch oder in wel
cher Stube wohnt denn der Herr, welcher Hoſen trägt. Bei
uns wohnen dermalen vierunddreißig Müller.“ Gerechter

aus dieſem Müllergewühl meinen
Herrn Vetter herausfinden! Furchtbares Geſchlecht!

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Geboren: dem Königl. Regierungsrath Reymann ein Sohn.
Stadt. Geboren: dem Kreisgerichts-Boten Kaufmann eine Tochter;

dem Dienſtknechte Rietzſch eine Tochter dem Handarbeiter Ludwig ein Sohn.
Geſtorben: die unverehel. Böhme, im 57. J. am Schlage; der jüngſte
Sohn des Bürgers und Fleiſchermſtrs. Mohr, 9 M. alt, an Maſern die
hinterl. Wittwe des Bürgers und Muſikus zu Lauchſtädt, Backhaus, 66 J.
11 M. alt, an Altersſchwäche die hinterl. Wittwe des Königl. Ober Zoll-
Jnſpectors und Steuerraths zu Eilenburg Adler, im 78. J. am Nerven-
ſchlage; der 2. Sohn des Ziegeldeckers Bretſchneider, 2 J. 1 W. alt, an
Maſern die unverehel. Laurich, im 68. J. an Altersſchwäche die hinterl.
Wittwe des penſ. Königl. Kreisboten Karpa, 57 J. I T. alt, an Schwäche
der neugeborne Sohn des Handarbeiters Ludwig, 2 St. alt, am Blutſchlage

Neumarkt. Geboren: dem Schuhmachermſtr, Halle eine Tochter
einer ledigen Perſon eine Tochter. Geſtorben: ein unehel. Sohn, 9 M.
alt, an Maſern.

Altenburg. Geboren; dem Röhr- und Zimmermſtr. Ouerfurth
ein Sohn dem Schuhmachermſtr. Zehle eine Tochter. Geſtorben: der
älteſte Sohn des Nagelſchmiedemſtrs. Buſchmann, 3 J. 1 M. 2 W. alt, an
Maſern die hinterl. einzige Tochter des Fabrikarbeiters Genthe, 1 J. 4 M.
alt, an Maſern.

S=—DZJ

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Jn Folge mehrſeitiger Anträge wird hiermit geſtattet,
geſtempelte Poſt Cpuverts auch zur Verſendung von Geld
und geldwerthen Papieren e. ſowie zu Adreſſen für Fahr-
poſtſendungen von geringerem Gewichte, zu benutzen.

Wird durch den Werthsbetrag des auf dem verwandten
Couverte befindlichen Stempels das für die betreffende Sen-
dung zu zahlende tarifmäßige Franco nicht vollſtändig ge
deckt, ſo iſt der fehlende Betrag durch Verwendung von
Poſtfreimarken zu ergänzen. Erfolgt dieſe Ergänzung durch
Verwendung der entſprechenden Marken nicht ſchon Seitens
der Abſender, ſo iſt der Poſtbeamte, welcher die betreffende
Sendung annimmt, verpflichtet, unter Einforderung des
fehlenden Francobetrages von dem Aufgeber jene Ergänzung
durch Aufkleben der erforderlichen Marken auf die Adreſſe
zu bewirken.

Da die tarifmäßigen Francobeträge für Fahrpoſt Sen-
dungen in manchen Fällen mit Brüchen von 4 oder 3 Sgr.
abſchließen, Poſtfreimarken zum Werthe von J und z Sgr.
bis jetzt aber noch nicht ausgegeben ſind, ſo müſſen, wenn
die Abſender in ſolchen Fällen von der Vergünſtigung ge-
ſtempelte Poſtcouverts rc. zu benutzen, Gebrauch machen wol-
len, überſchießende Brüche von 4 Sgr. auf 4 Sgr. und
überſchießende Brüche von 4 Sgr. auf 1 Sgr. abgerundet
werden, damit die zu ergänzenden Francobeträge durch die
bereits vorhandenen Werthſorten von Marken ausgedrückt
werden können.

Vorerſt und bis dahin daß die Fahrpoſttaxen für die
Sendungen nach den verſchiedenen fremden Staaten über-
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einſtimmend regulirt ſein werden, muß die vorgedachte Ver
wendung von geſtempelten Poſteouverts und reſp. von Poſt
freimarken auf die in ländiſchen FahrpoſtSendungen der
Eingangs gedachten Art beſchränkt bleiben.

Berlin, den 6. November 1851.
Der Miniſter für Handel, Gewerbe und öffent-

liche Arbeiten.
(gez.) von der Heydt.

Bekanntmachung.
Poſt-Dampfſchiff- Verbindung zwiſchen Stettin

und Kopenhagen.
Die Poſt-Dampfſchiffahrt zwiſchen Stettin und Kopen-

hagen findet gegenwärtig wie folgt ſtatt:
aus Stettin Dienstag 10 Uhr Vormittags,
in Kopenhagen Mittwoch früh,
aus Kopenhagen Freitag 3 Uhr Nachmittags,
in Stettin Sonnabend Vormittags.

Das Paſſagegeld für die Reiſe von Stettin oder von
Swinemünde nach Kopenhagen oder umgekehrt beträgt für
den I. Platz 74 Thlr. den II. Platz 54 Thlr. und den
III. Platz 3 Thlr.

Für Local Reiſende zwiſchen Stettin und Swinemünde
beträgt das Paſſagiergeld 13 Thlr. Zerſon mit derpro P
Maßgabe, daß für Domeſtiken, welche mit ihren Herrſchaften
reiſen, der ermäßigte Satz von z Thlr. pro Perſon erho-
ben wird.

Güter werden gegen billige Fracht befördert.
Der Schluß der diesjährigen Fahrten findet in der Art

ſtatt, daß die Abfertigung des Schiffes von Kopenhagen
zum letzten Male am Freitag den 28. November und von
Stettin zum letzten Male am Dienstag den 2. December
erfolgt.

Berlin, den 12. November 1851.
General-Poſt-Amt.

Schmückert.

Bekanntmachung. Wir bringen hierdurch zur öf-
fentlichen Kenntniß, daß der Sicherheits-Wacht Verein der
Vorſtadt Altenburg vom 22. d. Mts. ab in Wirkſamkeit
tritt und daß den Patrouillen des Vereins das Recht zu-
ſteht, Perſonen, die ihnen verdächtig vorkommen, anzuhalten
und der Polizeiwache zu übergeben.

Merſeburg, den 21. November 1851.
Der Magiſtrat.

Nachlaß-Auection zu Kötzſchen.
Sämmtliches zum Nachlaſſe der Wittwe Marie Dorothea

Runckel zu Kötzſchen gehöriges Mobiliar an Meubles,
Betten Kleider, Leinen, Haus-, Vieh-, Feld Garten-
und Erndtegeräthe, Holz, Eiſen, Futter- und Getreidevor-
räthe, ſoll im Runckelſchen Gute zu Kötzſchen
am 1. December d. J., von Vormitt. 9 Uhr ab
und folgende Tage, öffentlich meiſtbietend gegen ſofortige
baare Zahlung verkauft werden, wozu zahlungsfähige Käufer
eingeladen werden.

Mit den Getreidevorräthen wird jeden Tag die Auetion
begonnen und darauf mit dem übrigen Mobiliar förtgefahren.

Merſeburg, den 13. November 1851.
Königl. Preuß. Kreisgericht, II. Abtheilung.

Kreisgericht Merſeburg, I. Abtheilung.
Nothwendige Subhaſtation.

Folgende Liegenſchaften des Karl Friedrich Wilhelm
Kühn zu Lennewitz und in Oſtrau-Lennewitzer Flur,
als

A. das Wohnhaus Nr. 5. des Hypothekenbuchs nebſt ei
nem Gemeindeplan und einem gleich am Hauſe bele-
genen Garten, taxirt 1003 Thlr. 6 Sgr. 3 Pf.

B. Eine Viertelhufe Feld unter Nr. 45. des Hypotheken-
buchs, nach ausgeführter Separation Ein Plan von

ben 85 QRuthen, taxirt 354 Thlr. 14 Sgr.
1

Pf.
C. Eine halbe Hufe Feld Nr. 140. des Hypothekenbuchs,

nach ausgeführter Separation Ein Plan von 7 Mor-
gen 34 QRuthen, taxirt 632 Thlr. 12 Sgr. 6Pf.,

zufolge der nebſt Hypothekenſchein und Bedingungen im II.
Büreau einzuſehenden Tarxe, ſollen

am 28. Februar 1852, Vormittags 11 Uhr,
an hieſiger Kreisgerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.

Orgel- Verkauf.
Veränderungshalber iſt eine faſt noch neue und gut ge-

haltene Orgel mit ſelbſtſtändigem Pedal zu einem auffallend
billigen Preiſe zu verkaufen. Jhr ſchöner voller Klang iſt
vollſtändig hinreichend, den Geſang einer mäßigen Dorfge-
meinde zu unterſtützen. Bei ihrem eleganten Aeußeren
Gehäuſe von Jacaranda-Holz eignet fie ſich, zumal ſie
wenig Raum einnimmt, zu einer Zimmerorgel. Sie beſitzt
im Manual 4 Regiſter vom beſten Material, im Pedalk
einen wirkſamen 16füßigen Subbaß.

Merſeburg, den 17. November 1851.
Roſing Marie Teich.

2 Auctionen. Gegen ſofortige Bezahlung in Königl.
Preuß. Cour. ſollen J. den 29. November d. J., von früh
9 Uhr an, auf dem Rathhauſe: männkiche und weibliche
Kleidungsſtücke, Hausrath und chirurgiſche Jnſtrumente,
und II. den 4. December deſſ. J., von früh 9 Uhr an, im
Rittergute zu Löpitz, außer mehrern andern Effecten der ver
ſtorbenen Wirthſchafterin Horn nachbezeichnete: 10 Kleider
von Sammet, Seide, Thibet u. ſ. w. Tuchmäntel, Man-
tillen, Corſetts, 18 Umſchlag- und Halstücher, 13 Unterröcke,
36 Hemden, 128 Paar Strümpfe, 1 Sonnenſchirm, 1 Näh-
tiſch und 1 großer Reiſekoffer verſteigert werden.

Merſeburg, 1851. Nagel, Auct.
Holzauction.

Jn dem zum Rittergute Ermlitz gehörigen Holze, die
Zeiſing genannt, zwiſchen Wehlitz und Maßlau gelegen, ſoll

Donnerstag den 4. December d. J.,
Vormittags 9 Uhr,

eine bedeutende Quantität Bäume auf dem Stamme, als:
Eichen, worunter beſonders ſehr ſtarke ſind, Buchen, Ellern,
Rüſtern, Aspen und Linden, ſo wie eine Partie Unterholz,
meiſtbietend, gegen ſofortige Zahlung, verkauft werden.

Rittergut Ermlitz bei Schkeuditz.
h

Holz-Auetion.
Montag, als den 8. December e., Vormittags 9 Uhr,

ſollen 110 Stück ſtarke Ellern auf dem Stamme meiſtbietend
verkauft werden. Sammelplatz iſt in der Schenke zu Zſcher
neddel.

Zſcherneddel, den 24. November 1851.
Gottlob Henneberg.

Ein Jahr altes Schwein iſt zu verkaufen Häl-
tergaſſe Nr. 660.

Johannisgaſſe Nr. 46. iſt eine Stube mit Möbels an
einen ledigen Herrn ſofort zu vermiethen.

Merſeburg, den 23, Novemder 1851.
L. Sippel jun.
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Bekanntmachung.
Die vollſtändige Berechnung der Beiträge zu den We-

gebaukoſten in der Atzendorf- Geuſaer Separation iſt auf-
geſtellt und wird Sonntag den 30. d. M. in Atzendorf bei
Dannenberg und Montag den 1. December in Geuſa bei
Herfurth zur Anſicht der Intereſſenten ausgelegt werden.

Gleichzeitig ſind an dieſen Tagen die Beiträge zu
entrichten.

Atzendorf und Geuſa, den 24. November 1851.

Danunenberg, 98 DurHerfurth, Wegebau-Deputirte.
e.

S r S C 2S Soeben erhielten wir aus Berlin den 2

Humoriſtiſch-ſatyriſchen Volkskalender

des Kladderadatſch
für 1852

S Von D. Kaliſch. E. Dom. E. Koßak. S

S R. Löwenſtein. SZ Mit 120 Jlluſtrationen von W. Scholz, 9 Bogen 8.

S eleg. geh. Preis 10 Sgr.S Garckeſche Buchhandlung S(Fr. Stollberg.) e
e v v e

Wie bekannt, iſt die Anwendung der verſchiedenen
Jahnpulver (von Holz oder Brodkohle, Tabacksaſche ec.)
nicht allein unzureichend die Zähne vollſtändig von allem
Anſatze zu reinigen und ihren Glanz wieder herzuſtellen,
ſondern es wirken auch noch dieſe Mittel in Pulverform
auf die Dauer theils nachtheilig auf das Zahnfleiſch, theils
ſchädlich auf den Zahnſchmelz. Dieſe Thatſachen haben
zu langjährigem Sammeln von Erfahrungen und Forſchungen
über eine zweckmäßigere Form eines Zahnmittels Ver
anlaſſung gegeben und das Ergebniß dieſer Studien iſt

Dr. Suin de Boutemard's
aromatiſche Zahnpaſta.

Es iſt nämlich die Paſten (Seifen-) Form als
diejenige Form erprobt worden, welche mit der das Zahn-
fleiſch ſtärkenden Wirkung zugleich die zuverläſſigſte, un-
ſchädliche Veinigung der Zähne, die Zerſtörung der ſich
auf den Zähnen bildenden thieriſchen und vegetabiliſchen
Paraſiten, ſo wie einen wohlthätigen Einfluß auf die ganze
Mundhöhle und deren Geruch verbindet, und alſo mit Recht
als das Veſte empfohlen werden kann, was zur Cultur
und Conferpation der Zähne eines ſo weſentlichen
Theiles menſchlicher Schönheit und Geſund-
heit und zu Verhütung krankhafter Affectionen derſelben
geeignet. iſt.

Dr. Suin de Boutemard's Zahnpaſta, welche
in Merſeburg nur in der Garckeſchen Buchhandlung
zu haben iſt, kann alſo nach dem jetzigen Standpunkte
der kosmetiſchen Chemie als das Höchſterreichbare in Bezug
auf Zahnkultur bezeichnet werden der Preis eines Packet-
chens (für einen mehr monatlichen Gebrauch aus-
reichend) iſt auf 12 Slbgr. feſtgeſtellt.

Die Tyroler Sänger, Familie Kilian, werden im
Thüringer Hof Sonntag den 30. d. M. auf Verlangen ein
St zu geben die Ehre haben das Nähere im nächſten

Stü 7 8Bekanntmachung.
Einem geehrten hieſigen und auswärtigen Publikum die

ergebenſte Anzeige, daß es bei dem diesjährigen Mangel an
Torfſteinen ſehr vortheilhaft ſein dürfte, eine jede Feuerung,
wenn es der Schornſtein erlaubt, mit Torfkohle, wie ſie aus
der Schacht kommt, zu verfeuern, womit es noch forſcher
treibt, als mit Torfſteinen. Die ſogenannte Treppenroſt-
Feuerung eignet ſich für Dampfmaſchinen, Dampfkeſſel,
Brau und Brennereien und ſonſtige größere Feuerungen;
desgleichen kann die Cylinder- oder Krakelroſt-Feuerung bei
einem jeden Stuben- und Küchenofen eingerichtet werden,
welches mit leichtem Koſtenaufwand herzuſtellen iſt. Da ich
mich von dieſen beiden Feuerungen practiſch überzeugt, ſo
verſpreche ich, einem Jeden die fragliche Feuerung mit
Garantie herzuſtellen und über die Treppenroſte und Krakel-

erſt Cylindern bin ich gern bereit, jede Auskunft zu
ertheilen.

Der Maurer und Feuerungsanlagen Verfertiger,
wie auch Watten-Fabrikant A. Mieth in Merſeburg,

Saalgaſſe Nr. 408.

Es wurde mir am d. M. auf dem Wege von
Schladebach nach Merſeburg ein Jagdhund mit weißen und
rothen Flecken für Herrn Landrath Weidlich übergeben, wel-
cher demſelben aber nicht gehört. Es iſt deshalb derſelbe
gegen Futterkoſten und Jnſertionsgebühren in Empfang zu
nehmen Unteraltenburg Nr. 760. bei dem Böttchermeiſter
Horn.

22
r

ger Gefunden
wurde am 20. d. M. in der Vorſtadt Altenburg ein Pelz.
Der ſich legitimirende Eigenthümer kann ſelbigen gegen Er-
ſtattung der Jnſertionsgebühren Preußergaſſe Nr. 63. in
Empfang nehmen.

Dank und Quittung. Bei der zur Vorfeier des
Gedächtniſſes der Verſtorbenen in der hieſigen Domkirche
gehaltenen liturgiſchen Abendandacht ſind an milden
Gaben in den Becken eingekommen 16 Thlr. 27 Sgr. 2 Pf.
Die Ausgaben für den Druck der Texte, für Beleuchtung
nnd einzelne Dienſtleiſtungen betragen laut Quittungen
7 Thlr. 12 Sgr. 3 Pf. Der Ueberſchuß von 9 Thlr. 14 Sgr.
14 Pf. wird dankbarlichſt und gewiſſenhaft zur Unterſtützung
bedrängter Hausarmen verwendet werden.

Merſeburg, den 24. November 1851.
Frobenius.
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Dank. Allen den hochverehrten Familien in und um
Merſeburg, von denen mir Beweiſe ihres Zutrauens und
ihres Wohlwollens zu Theil geworden ſind bringe ich den
Zoll des tiefgefühlteſten Dankes und ein herzliches Lebewohl
mit der ergebenſten Bitte dar, mir eine freundliche Auf-
nahme auch im nächſten Jahre nicht zu verſagen, wo ich
wieder einen Curſus gründlich bildenden Tanzunterrichts für
Erwachſene als auch für Kinder zu eröffnen gedenke.

Meinen lieben Scholaren nochmals den herzlichſten Ab

ſchiedsgruß! Wilhelm John.
Redigirt unter Verantwortlichkeit des E. Jurk. Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben.

Hierzu eine Beilage.
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S. tatutenes Zweigvereins zur Guſtav Adolph- Stiftung
für Merſeburg und Umgegend.

F. 1. Der zu Merſeburg am heutigen Tage für die
tadt und ihre Umgegend zuſammengetretene Verein der

vangeliſchen GuſtavAdolphStiftung ſchließt ſich als Zweig
erein an den Hauptverein der Provinz Sachſen an und
mterwirft ſich den in den g. 4. 6. und 13. der Statuten
deſſelben vom 20. November 1844 enthaltenen Beſtim-
nungen.

2. Derſelbe hat ſowohl die Unterſtützung derjenigenwangeliſch proteſtantiſchen Gemeinden, welche kirchliche
Nothleiden, ſofern ſie der lutheriſchen, reformirten und unirten
irche angehören oder ihre Uebereinſtimmung mit der evan-
eliſchen Kirche ſonſt glaubhaft nachweiſen können, als auch
ie Stärkung der evangeliſch-proteſtantiſchen Geſinnung in
einer eigenen Mitte ſich zur Aufgabe geſtellt.

8. 3. Die Mitgliedſchaft des Vereins wird durch Lei-
ſtung eines jährlichen Beitrags erworben.

Z. 4. Der Vorſtand beſteht aus einem Veorſitzenden,
einem Schriftführer, einem Schatzmeiſter und deren Stell

Sie lauten g. 4.. Von ſeinen jährlichen Einnahmen kann jeder Zweig-
verein ein Drittel ſelbſtſtändig verwenden unter Anzeige an den Provinzial-
vorſtand. Jn Betreff des zweiten Drittels ſteht zwar jedem Zweigvereine
gleichfalls eine Beſtimmung zu indeſſen iſt es zur Verhütung der Zerſplitte
rung der Kräfte wünſchenswerth, daß dieſe Beſtimmung der Generalverſamm
lung überlaſſen werde. Das letzte Drittel geht durch den Provinzialvorſtand
an den CEentralvorſtand in Leipzig zu ſofortiger Verwendung. F. 5. Bei
dieſen Beſtimmungen wird jedoch jedem Zweigvereine ausdrücklich das Recht
vorbehalten, die Verwendung ſeiner geſammten Einnahme zu allen drei Dritteln
in nicht proteſtantiſchen Gegenden zu fordern wie es denn überhaupt nur in
außerordentlichen Fällen zuläſſig ſein ſoll, Gelder in proteſtantiſchen Gegenden
zu verwenden. F. 6. Ueber die Verwendung der 9. 3. suh h. und C. er
wähnten (außerordentlichen) Einnahmen des Provinzialvereins entſcheidet die
Generalverſammlung nach Vorſchlägen des Provinzialvorſtandes. F. 13. Die
Zweigvereine, welche ſich dem Hauptvereine anſchließen, haben ihre Statuten
denen des letzteren, namentlich den A. 6. anzupaſſen, und laſſen ſich auf
den Jahresverſammlungen deſſelben vertreten. Zu dieſen hat jeder Zweig
verein, auch wenn er mehrere ſeiner Mitglieder dahin abſendet jedesmal nur
einen ſtimmberechtigten Deputirten als ſeinen wirklichen Vertreter zu ernennen,
der als ſolcher dem Vorſtande anzumelden iſt. Schriftliche Vertretung der
Zweigvereine findet nicht ſtatt die Beſchlüſſe der Jahresverſammlungen haben
aber für alle Zweigvereine bindende Kraft.

Meunbles-, Spiegel und

vertretern und noch drei Mitgliedern, welche alle das erſte
Mal durch Acclamation, künftig aber in einer Generalver-
ſammlung auf drei Jahre durch Stimmenmehrheit erwählt
werden. Er hat die laufenden Geſchäfte zu verwalten und
ſeine Beſchlüſſe nach Stimmenmehrheit zu faſſen.

g. 5. Alljährlich findet eine mit kirchlicher Feier ver
bundene öffentliche Generalverſammlung des Vereins ſtatt,
zu welcher der Vorſtand einladet. Auf derſelben wird über
das Wirken ſowohl des Guſtav-Adolph- Vereins im Allge-
meinen, als des Merſeburger Zweigvereins insbeſondere Be-
richt erſtattet, über die Verwendung der Gelder nach Z. 1.
Beſchluß gefaßt, die Wahl des Vorſtandes, wenn es nöthig
iſt, erneuert, die Wahl des Deputirten zu der Hauptver-
ſammlung des Provinzialvereins vollzogen und etwaige Ver
änderungen der Statuten vorgenommen.

J. 6. Außerdem verſammelt ſich der Verein zur För-
derung der S. 2. ausgeſprochenen Zwecke je alle 8 Wochen
an einem von dem Vorſtande zu beſtimmenden Tage.

Merſeburg, den 3. November 1851.
Für den Vorſtand des Zweigvereins zur Guſtav Adolph-

Stiftung für Merſeburg und Amgegend.

Frobenius, Oſterwald, Höne,Veorſitzender. Schriftführer. Schatzmeiſter.

Die nächſte Verſammlung unſeres Vereins wird am
8. December und von da ab alle 8 Wochen am 2. Montag
des Monats im Saale des Rathhaufes ſtattfinden. Schließ-
lich machen wir unſere geehrten Mitbürger darauf aufmerk-
ſam, daß bei jedem Vorſtandsmitgliede eine Liſte zum Ein-
tragen neuer Mitglieder ausliegt, und daß die Höhe des
jährlichen Beitrags, durch deſſen Leiſtung die Mitgliedſchaft
erworben wird, von jedem dem Verein Beitretenden nach
eigener Willkür zu beſtimmen iſt. Vorſtandsmitglieder ſind
Conſiſtorialrath Frobenius, Eonrector Oſterwald, Kreisſteuer
einnehmer Höne, Bürgermeiſter Seffner, Regierungsaſſeſſor
Lepſius, Sattlermeiſter Schönberger, Buchbindermeiſter Volk
mann sen. Pfarrer Braune, Director Lüben.

Merſeburg, den 22. November 1851.
Frobenius. DOſterwald. Höne.

Bekanntmachungen.
Mit heutigem Tage eröffnete ich in meinem neu erbauten Hauſe, große Mär-

kerſtraße Nr. A7, mein auf's Eleganteſte eingerichtetes

Polſterwaaren-Magazin,
und empfehle daſſelbe einem geehrten hieſigen und auswärtigen Publikum zur gefäl-
ligen Beachtung, mit der Erwartung, das bis jetzt geſchenkte Vertrauen mir au
meinem neuen Lokale zu Theil werden zu laſſen.

Auch bin ich in den Stand geſetzt, meinen werthen Abnehmern, ſowohl hier
als außerhalb, mit meinem eignen Meunblesfuhrwerk die von mir erkauften Meubles

ch in

unbeſchädigt an Ort und Stelle zu überliefern.
Halle, den S. November 1851.

Carl Dettenborn.



404Cachemir de Fev
Quolité supérieure,

ſo wie auch

Extrafeine Thibets und Cachemirs d'Ecoſſe,
aus der Fabrik der Herren

Winkler Sohn in Rochlitz
liegen zu feſten Fabrikpreiſen zum Verkauf

im Seidenwaaren-Lager
von J. G. Schaedel

8 Leipzig, W Kaufhalle, 1. Etage.
Das SHerren und Damen-Garderobe-Magazin
von

Phitepp Gaucb,
Roßmarkt, im Hauſe des Kupferſchmiedemſtrs. Herrn Köppe Ur. 510.,

empfiehlt ſein ſtark aſſortirtes Lager fertiger
Herren- und Knaben- Garderobe Artikel m

in der unbeſchrankteſten Auswahl fur jeden Stand; es bietet das eleganteſte als da
einfachſte Sortiment bei ſolideſter Arbeit, zu ausnehmend billigen Preiſen.

Zugleich empfehle ich den achtbaren Damen mein reichhaltig aſſortirtes
Lager der eleganteſten

J Damenmantel, Burnuſſe, Rad oder Prophetenmaäntel, Mantillen, Viſits von
Atlas, Taffet, Sammet, Lama's, Cachemir, Tartans, Thibets und Orleans,
ſo wie die beliebten Raphaeljackchen.

Saämmtliche Gegenſtande ſind ſauber nach den neueſten diesjährigen Pariſer Fa-
cons gefertigt.

Die Preiſe werden bei reeller Bedienung angemeſſen billig berechnet.
Phälipp Gacb.

ante

c Damen-Müffe,
von den verſchiedenſten Pelzarten, in allen Farben, als: grau, braun, ſchwarz, ſind
angekommen und verkaufe dieſelben en gros und en detail von 274 Sgr. bis 12 Thlr.

das Stück 2im Herren und Damen Garderobe Magazin von Philipp Gaab,
Roßmarkt, im Hauſe des Kupferſchmiedemſtrs. Herrn Köppe Nr. 510.

Zwei Jagdſchlitten ſtehen zu verkaufen auf dem Eine große noch junge ſehr ſchöne Katze ((hellgrauer

Rittergute Tragart. Cyper) iſt S rn daten De r ge7 kommen. Sie iſt am linken Ohr gezeichnet, das Loch aberEiſerne Achſen, ausgeriſſen, und hat einen ſehr langen Schwanz. Wer die-
als 1 neue und 2 alte, ſehr gut, ſind billig zu verkaufen ſelbe wiederbringt oder nachweiſet, erhält Burgſtraße Nr. 222.
bei dem Schmiedemeiſter Kublank in Lauchſtädt. Parterre eine Belohnung.
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